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§3
Arbeitsverteilungsplan

(1) Die von jedem Mitarbeiter zu erfüllenden Aufgaben 
sind auf der Grundlage des Statuts und des Struktur- und 
Stellenplanes in dem Arbeitsverteilungsplan umfassend 
und verständlich festzulegen. Die Arbeitsgebiete der einzel
nen Mitarbeiter sind genau abzugrenzen. *

(2) Bei Veränderungen in der Aufgabenstellung ist der 
Arbeitsverteilungsplan unverzüglich zu ergänzen bzw. ab
zuändern.

(3) Der ............................................  (Leiter) trägt Sorge für
die Aufstellung, Ergänzung und Änderung des Arbeitsver- 
teilungsplanes des ..............................  (Organ) und für die Be
kanntgabe an die Leiter der Hauptverwaltungen, Haupt
abteilungen und selbständigen Abteilungen.

(4) Für die Aufstellung, Ergänzung und Änderung des
Arbeitsverteilungsplanes der.........................................  (Hauptverwal
tung, Hauptabteilung, selbständigen Abteilung) und für die 
Bekanntgabe der Aufgaben an jeden Mitarbeiter ist der 
........................................  (Leiter der Hauptverwaltung, Haupt
abteilung, selbständigen Abteilung) verantwortlich.

§4
Weisungsbefugnis

(1) Weisungsbefugnis haben
a) der .........................  (Leiter) für den gesamten Arbeits

bereich des............................... (Organ),
b) die ......................... (Stellvertreter des Leiters) für den

Arbeitsbereich
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